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Erleichterte Stundung der Sozialversicherungsbeiträge 

 

Zusammenfassung 

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen kündigt in einem Rundschreiben 

die erleichterte Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen durch die Einzugsstellen (= 

gesetzliche Krankenkassen) an, um von der Corona-Krise betroffene Unternehmen zu 

unterstützen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Unternehmen, die sich wegen der Corona-Krise in ernsthaften Zahlungsschwierig-

keiten befinden, sollen durch erleichterte Stundungsmöglichkeiten der Sozialversiche-

rungsbeiträge entlastet werden. In dem beigefügten Rundschreiben GKV-Spitzen-

verband werden u.a. folgende Maßnahmen angekündigt, die aus beitragsrechtlicher 

Sicht zur Verfügung stehen, um die Stundung von Beiträgen zu erleichtern: 

 

 Auf Antrag des Arbeitgebers können die Beiträge zunächst für die Monate März 

bis Mai 2020 gestundet werden. Stundungen sind längstens bis zum Fälligkeits-

tag für die Beiträge des Monats Juni 2020 zu gewähren.  

 

Vorrangig sollen allerdings die mit dem "Gesetz zur befristeten krisenbedingten 

Verbesserung der Regelungen für Kurzarbeitergeld“ sowie mit der „Verordnung 

der Bundesregierung über Erleichterungen der Kurzarbeit“ (Kurzarbeitergeld-

verordnung – KugV) geschaffenen Entlastungsmöglichkeiten in Anspruch ge-

nommen werden. Darüber hinaus sollen vorrangig sonstige Unterstützungs- und 

Hilfsmaßnahmen genutzt werden, wie etwa die Fördermittel und Kredite, die un-

ter der Federführung des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Energie als Schutzschirme vorgesehen sind. 

Vereinsregisternummer: 

VR 19916 Nz, Amtsgericht 

Berlin Charlottenburg 

Steuernummer: 
27/622/50987 

Bankverbindungen: 

Landesbank Berlin Girozentrale 

13 327 810 (BLZ 100 500 00) 

IBAN DE24 1005 0000 0013 3278 10 
BIC/SWIFT BELADEBEXXX 

 

Berliner Volksbank 

830 183 2002 (BLZ 100 900 00) 

IBAN DE94 1009 0000 8301 8320 02 
BIC/SWIFT BEVODEBB 

mailto:dr.dohle@zdh.de


2 

 

 Wird eine Stundung bewilligt, werden Stundungszinsen nicht berechnet. Auch 

einer Sicherheitsleistung bedarf es nicht. 

 

 Ebenfalls soll von der Erhebung von Säumniszuschlägen oder Mahngebühren 

abgesehen werden. 

 

 Eine glaubhafte Erklärung des Arbeitgebers, dass er erheblichen finanziellen 

Schaden durch die Pandemie, beispielsweise in Form von erheblichen Umsatz-

einbußen, erlitten hat, soll in aller Regel ausreichend sein. 

 

 Diese Hilfestellungen sollen auch für freiwillig in der GKV versicherte Selbst-

ständige gelten. Bei diesen Selbstständigen ist allerdings zu prüfen, ob vor einer 

Stundung auch die Möglichkeit einer Beitragsermäßigung wegen eines krisen-

haften Gewinneinbruchs in Betracht kommt. 

 

Grundsätzlich dürfte die erleichterte Stundung der Sozialversicherungsbeiträge für viele 

Handwerksbetriebe hilfreich sein. Wir setzen uns dafür ein, dass die vorgesehene Vor-

rangigkeit der Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld bzw. von Fördermitteln/Krediten 

kein Ausschlusskriterium für die Stundung der Sozialversicherungsbeiträge darstellt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Jörg Hagedorn     gez. Dr. Anne Dohle 

Leiter der Abt. Soziale Sicherung 

 

Anlage 


